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Newsletter 2 | Publity AG 

 

Aufhebung des StaRUG-Verfahrens und Insolvenzantrag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen bzgl. der Anleihe 

2020/2025 (ISIN: DE000A254RV3) der publity AG („publity“) zukommen lassen. 

 

 

Aufhebung des StaRUG-Verfahrens / Insolvenzantrag 

 

Die Gesellschaft hatte am 24.03.2025 bekannt gegeben, kurzfristig beim Amtsgericht 

Frankfurt am Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmens-

stabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz („StaRUG“) anzuzeigen. Damit wolle 

publity die Verschuldung des Unternehmens signifikant reduzieren. Im Zuge des 

StaRUG-Verfahrens sollten die Ansprüche der Gläubiger der Anleihe 2020/2025 

gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe von 2 – 3% des Nominalbetrags abgefunden 

werden.  

 

Am 29.10.2025 hat der Vorstand mitgeteilt, dass das zuständige Restrukturierungs-

gericht die Restrukturierungssache aufgehoben hat. Infolge der gerichtlichen 

Aufhebung werde die Gesellschaft beim zuständigen Insolvenzgericht unverzüglich 

einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. 

 

Das Restrukturierungsgericht hebt die Restrukturierungssache von Amts wegen nur 

unter den Voraussetzungen des § 33 StaRUG auf. Nachdem die Gesellschaft erst nach 

der Aufhebung einen Insolvenzantrag gestellt und bislang keine Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung angezeigt hat, ist unserer Einschätzung nach davon auszugehen, 

dass entweder  

 

- der Schuldner in schwerwiegender Weise gegen seine Pflichten zur 

Mitwirkung und Auskunftserteilung gegenüber dem Gericht oder einem 

Restrukturierungsbeauftragten (§ 33 Abs. 1 Nr. 3) oder sonstige Pflichten aus 

§ 32 (§ 33 Abs. 2 Nr. 3) verstoßen hat,  

- Umstände bekannt sind, aus denen sich ergibt, dass der Schuldner 

insolvenzreif ist (§ 33 Abs. 2 Nr. 1), oder 

- sich aus den Umständen ergibt, dass das angezeigte Restrukturierungs-

vorhaben keine Aussicht auf Umsetzung hat (§ 32 Abs. 2 Nr. 2). 

 

Das zuständige Insolvenzgericht wird nunmehr prüfen, ob ein Insolvenzgrund 

vorliegt und dann das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnen und einen vorläufigen 

Insolvenzverwalter bestellen. 
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Kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK  

 

Die SdK bietet für die kommenden Gläubigerversammlungen eine kostenlose 

Stimmrechtsvertretung an. Eine entsprechende Vollmacht ist auf unserer Homepage 

unter www.sdk.org/publity abrufbar. Bitte senden Sie diese per Mail an 

info@sdk.org.   

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 29.10.2025  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaber der Emittentin! 
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